
 
TODESSTRAFE  GEGEN  RECHT 
 
 

 
ALLGEMEINE  ERKLÄRUNG  DER  MENSCHENRECHTE  
(UNO 1948) 
 

Artikel 1  
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.  
Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im 
Geiste der Brüderlichkeit begegnen. 
 
Artikel 3  
Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der 
Person.  
 
Artikel 5  
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.  
 

 
 
 

 
GRUNDGESETZ  DER  BRD (1949) 
 
Artikel 1 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 
 
Artikel 2 
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.  
Die Freiheit der Person ist unverletzlich.  
 
Artikel 102 
Die Todesstrafe ist abgeschafft. 
 

 


